
  

Tennis- und Hockey-Club Münster e.V.

Dingbängerweg 349

48161 Münster

Tel.: 02534-7722

E-Mail: info@thc-muenster.de

Aktive Tennisspieler/innen

- Erwachsene (1 Person) 360,00 €

- Ehepaar 580,00 €

- Erwachsene in der Berufsausbildung/Studium bis zum vollendeten 26. Lebensjahr (mit Nachweis) 120,00 €

- Jugendliche und Schüler bis vollendeten 18. Lebensjahr 105,00 €

- Familien mit beliebiger Personenzahl, soweit Kinder noch Jugendliche sind 705,00 €

- Jugendliche Geschwisterkinder ab 2. Person bis vollendeten 18. Lebensjahr 75,00 €

Aktive Hockeyspieler/innen

- Erwachsene (1 Person) 320,00 €

- Ehepaare 450,00 €

- Erwachsene, in Berufsausbildung/Studium bis zum vollendeten 26. Lebensjahr (mit Nachweis) 180,00 €

- Jugendliche und Schüler bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 135,00 €

- Jugendliche Geschwisterkinder ab 2. Person bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 85,00 €

- Jugendliche Geschwisterkinder ab 3. Person bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 75,00 €

- Freizeithockey/Elternhockey 75,00 €

- Familienbeitrag 750,00 €

- Trainerumlage 6 - 18 Jahre (zusätzlich zum jährlichen Beitrag) 80,00 €

- Trainerumlage ab 19 Jahre (zusätzlich zum jährlichen Beitrag) 70,00 €

Tennis und Hockey gemeinsam

- Erwachsene (1 Person) 500,00 €

- Erwachsene in Berufsausbildung/Studium bis zum vollendeten 26. Lebensjahr (mit Nachweis) 270,00 €

- Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 160,00 €

- Jugendliches Geschwisterkind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 115,00 €

- Jugendliches Geschwisterkind (ab dem 3. Kind) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 105,00 €

- Familienbeitrag 750,00 €

Passive- und Zweitmitglieder (nur als Jahresbeitrag)

- Passive Mitglieder ohne Spielberechtigung 52,00 €

Arbeitsumlage (für alle aktiven Mitglieder zwischen 16 und 75 Jahren)

- Erwachsene 30,00 €

- Ehepaare 50,00 €

- Familien 60,00 €

- Jugendliche ab 16 bis einschl. 18 Jahren 15,00 €

- Studenten/Auszubildene bis einschl. 26 Jahren 15,00 €

Die Arbeitsumlage kann durch Arbeitseinsatz (6Std./Jahr) für den Verein abgearbeitet werden.

Informationen erhalten Sie über die Aushänge oder bei Ihrem Fachwart.

Hinweise

- Familienbeitrag: 

  Wenn das älteste Kind das 18. Lebensjahr vollendet, wird es allein veranschlagt.

- Jugendliche/Geschwisterkinder

   Wenn das älteste Kind das 18. Lebensjahr vollendet, wird es allein veranschlagt. Die nächstälteren 

   Kinder rücken auf.

- Studenten/Auszubildene

   Eine Semesterbeschenigung/ der Ausbildungsnachweis muss vorgelegt werden.

- Zweitmitgliedschaft Tennis

   Auf Anfrage.

Mitgliedsbeiträge

- Zweitmitgliedschaft Tennis (ohne Spielberechtigung in Mannschaften)                                           auf Anfrage, begrenztes Kontigent


